
PLK  16 »GERECHTEN« PREISES
BEI LULHER

Von Andreas Pawlas

E Luther als ökonomischer Gesprächspartner

In uNnNseIeI Zieit. 1n der m} die Bedeutsamkeit wirtschaftsethischer Fragen
wiederentdeckt, hat C5 seinen guten Sınn, sich daran erınnern,
Martın Luther mıiıt großem Interesse den wirtschattlichen Entwicklun-
SCII seliner eıt te1l hatte Das aßt sich weniger 4UusSs dem
quantıtatıven Umfang se1lner Schritten wirtschaftlichen Fragen erheben 1!
als aus ihrer Qualität. Immerhin würdigt Schmoller insbesondere se1ine
Schritten ber den Kaufhandel und ber den Wucher als das »1Interessante-
StC, W aAs unlls ın nationalökonomischer Beziehung 4UsSs der Reformationspe-
riode erhalten 1st«*.

Wenn ichtig 1Sst, da{fß damals W1e heute entscheidende TODIemMe des
gesellschaftlichen und namentlich des wirtschaftlichen Denkens und Han:
delns 1ın der rage ach der Gerechtigkeit zusammenströmen), dann darf
für die evangelische Theologie nicht belanglos se1nN, Wann, wWw1e und

Vgl hier namentlich Kleiner) Sermon VO  - dem Wucher. 1519 |(WA 6, 1—8];
(Großer Sermon VOIIl dem Wucher. 520 \WA 6, 36_60)/ Sermon Von dem ungerech-
ten Mammon, Luk 16, August 522 (WA 1L, 273 —292]; Von Kaufshandlung
und Wucher. 1524 (WA E3M- 293-—322); die Ptarrherrn wider den Wucher
predigen, Vermahnung. 540 |WA T —424).

Vgl Schmoller, Zur Geschichte der national-ökonomischen Ansichten 1n
Deutschland während der Reformations-Periode, 1n Zeitschrift für die gesamte
Staatswissenschaft 6, Jg 60, 492 Diese Auffassung wird gegenwart1g geteilt
VON den namhatten Herausgebern (Wolfram Engels, Herbert Hax, Friedrich
Hayek, OTIS Claus Recktenwald)| eines Faksimiles der Schrift Luthers » Von Kautfts
andlung und Wucher« 24) ın der Reihe »„Klassiker der Nationalökonomie« Frank-
furt Main/Düsseldortf 1987 Ausführlicher begründet das Recktenwald,
Geleitwort des Editors. Zur ökonomischen un! christlichen Ethik In Hesse/G
Müller, Über artın Luthers ‚Von Kauffshandlung und Wucher:. Vademcum
einemenKlassiker der ökonomischen Wissenschaft. Düsseldor{f 987, {f

Diese Sichtweise verfolgt Brunner, Gerechtigkeit. Eıne Lehre VO:  - den
Grundgesetzen der Gesellschaftsordnung, Zürich 1943 Vgl ber uch gegenwartı1g
Rawls, Eıne Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt 197 der Kung, Wirtschaft und
Gerechtigkeit. Sozialethische Probleme 1m Lichte der Volkswirtschaftslehre, Tuüubin-
SCcH 1967
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welchen Bedingungen Luther auf der Grundlage seliner Theologie Oökonomıi-
sche Zusammenhänge als »gerecht« qualifiziert hat

Zugestandenermafßen ist jedoch der historische Abstand der Moderne mi1t
ihren volks und betriebswirtschaftlichen Theorien Luther 1n se1lner
agrarischen bzw. frühkapitalistischen Umwelt beträchtlich Luther MU:
darum auch ach dem heutigen Stand der Wirtschaftswissenschaften welt-
gehend als Gesprächspartner 1mM Sinne explikativer* Wirtschafts- und SO-
zialwissenschatten austallen. den Entwicklungen der Wert- und TE1IS-
theorien VOIl den objektiven den subjektiven oder den tunktionalisti-
schen> 1st eshalb auf eın Rat nahezu vollkommen verzichtet worden.

das namentlich 1n der ftunktionalistischen Preistheorie ec SC-
chehen 1st, dürfte angesichts der gegenwartıg geführten Debatte ber die
sogenannten »SOZ1lalen« Oosten bezweitelt werden. Darüber hinaus führen
insbesondere se1inNne ‚WaTl nicht überschriebenen, inhaltlich aber
qualifizierenden Überlegungen ZUT rage ach einem »gerechten« Preı1s
keineswegs den tern qualitativ neuartıger Preistheorien. Dennoch 1st
nicht auszuschließen, daf(ß eiıne Erinnerung derartige Überlegungen LU
thers Theologen un Okonomen Besinnungen führt, deren geistlicher
utzen ZWaTtT nicht quantifizierbar oder auch vermarkten 1St, aber mi1t
dem menschlichen eil und dem Wohl der Welt tun hat
er Anfang i1st dabei allein schon damit gemacht, da{fß eine Beziehung der

ökonomischen TO » Preis« der ethischen bzw. theologischen TO
»Gerechtigkeit« unterstellt wird. Voraussetzung aiur ist allerdings, da{fß
die taktische ökonomische Realität miıt ihren Wert- und Preisbildungsme-
chanismen nicht eintach theologisc. überhöht wird, indem VO  a vornherein
jegliche Wert- und Preisbildung auf den Märkten als »gerecht« bezeichnet
wird® In einem derartigen Falle ware dem Begriff der Gerechtigkeit, iın dem
bekanntlich maßgebliche Elemente der Theologie Luthers zusammenlau-
fen/, der entscheidende jefgang

Darum MU: der Begınn er Gedanken ber eine Kalkulation des ))g “
rechten« Preises Zzuerst darin bestehen, deutlich machen, welche Bezıle-

Hıermit ist die auftf Max Weber zurückgehende Bezeichnung für reine »„»wertfreie«
gesellschaftliche Analyse gemeınt 1 Gegensatz allen normatıven Betrachtungs-
welsen, vgl Welılsser, Normatıve Sozialwissenschaft, 1n Ders., eıtrage ZUT Gesell-
schaftspolitik, GÖttingen 1978,

Vgl Brinkmann, Geschichtliche Wandlungen ın der Idee des gerechten Pre1i-
SC5S, 1n Montaner (Hrsg.), Geschichte der Volkswirtschaftslehre, Köln/Berlin 967,
S.356{ff.

Vgl derartige klänge bei Nell-Breuning, Art Preıis, 1n 8, Sp
721 E ebenso bei Brunner, Gerechtigkeit, Zürich 1943, 197

Vgl hierzu Luthers ekannten biographischen Bericht 1n 54, ö5



hung diese preisliche Gerechtigkeit der heilsnotwendigen Gerechtigkeit
4aUus dem Glauben aufweist. IDER annn 11UT durch eine Erinnerung daran
geschehen, Was das für e1n Prozefß 1St, der diese Glaubenserkenntnisse ach
dem Prinzıp der 1€e 1n Gerechtigkeit Gestaltungskräiften für die Welt
transtormiert.

Die wirtschaftsethische Iun  agze ach der Gerechtigkeit
und die Gerechtigkeit au Glauben

Es hat den schein und Luther und viele Protestanten ach ihm sind Ja
auch entsprechend mißverstanden worden?® da{fß se1ne VO  - der Rechtterti-
gungslehre herkommende Konzentratıon auf die Gerechtigkeit Gottes NOT-

wendigerweise alles Nachdenken ber irdische Gerechtigkeit und damit
alle Wirtschaftsethik, sofern ihr emMma eben irdische Gerechtigkeit 1n der
Wirtschaft 1st, überflüssig machen oder 7zumindest relativieren musse?.
Denn Luther Sagt doch »Merke auf die NECUC Detinition der Gerechtigkeit:
Gerechtigkeit heißt Christus erkennen. Und c5 ist wiederum diese
Relativierung alles Irdischen VOI Gott, die die entscheidenden Perspektiven
VOIl Befreiung und rlösung erötfnen vermag**,

Für Luther ist jedoch deshalb nicht es Nac  enken ber irdische (e-
rechtigkeit überflüssig, weil die Pointe seiner Erwagungen AAA irdischen
Gerechtigkeit 1L1UT darın iegt, dafß ihr die Fähigkeit bestreitet, eil und
rlösung des Menschen beitragen können12. {DIie Funktion der Gerechtig-
eıt (sOttes bzw des Glaubens esteht 41s0 nicht darin, bürgerliche Gerech-

Vgl hierzu den vielfach gegenüber dem Luthertum erhobenen Vorwurt sozlaler
Untfruchtbarkeit bei Troeltsch, DIie Soziallehren der christlichen Kirchen und
Gruppen Reprint Aalen 1965, 597 IT; vgl Weber, Gesammelte Autsätze ZUT

Religionssoziologie I! Tübingen 1920, 3 vgl uch Wünsch, Der usammen-
bruch des Luthertums als Sozlalgestaltung, Tübingen 1921L; vgl ebenso neuerdings

Pannenberg, Anthropologie theologischer Perspektive, („Ottingen 19823,
Schmoller, Zur Geschichte, 470 und teilt diese Auffassung nicht, enn

mißversteht das Anliegen der Retormation wiederum als »Befreiung VOMN der Autor1-
tat«

Vgl 3L1 1L, 439,
V Vgl 7 B 2, 503, 34— 37 der 52, 406, K O der WwW1e 1n neuerer eıt
Bonhoeffer ausdrückt Ethik, München 98 L11 275 »[Jas Denken, das VOIl den

menschlichen Problemen ausgeht und VON dorther nach LOsungen iragt, mufßÖß über-
wunden werden; 1st unbiblisch. Nicht VO  e der Welt Gott, sondern VO:  (} ott ZUT
Welt geht der Weg Jesu Christi und daher der Weg alles christlichen Denkens.

Analog Ebeling, Luther. inführung ın se1n Denken, Tübingen 98 96
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igkeit aufzulösen, sondern VO:  an dem Wa  S der Selbstrechtfertigung VOI

(ZO$ft freizuhalten?!®. Als Frucht der Gerechtigkeit Gottes und des Glaubens
wirke sich irdische Gerechtigkeit VOTI allem 1n der 1€e den Nächsten
qus14 |J)as It 1n Luthers ugen 7zunächst bei dem, der mıiıt den »geistli-
chen Gutern« beschenkt 1st, Freigebigkeit und Freiheit 1m Umgang mıt
irdischen Ciütern!>. Um aber der Liebe Hilfestellung geben und offenbar
auch, 1n diesem Sinne die TODIeme der großen damaligen Teuerungen*®

bearbeiten, grei Luther Zu guten Teil und 1n spezifischer Weiıise auf
traditionelle ariıstotelische Vorstellungen AA (irdischen| Gerechtigkeit!7
7zurück.

Bekanntlich INg CS Aristoteles iın weıten Bereichen selner Philosophie
darum, das „Natürliche« und »Gerechte« aufzuzeigen, W1e seinen idea-
len Vorstellungen eines guten un! tugendhaften Lebens entsprach und W1€e
65 mıiıt Hiltfe der praktischen Vernuntft bestimmbar se1n sollte18. Tugend sSe1
miıt einem durchaus erkennbaren und erreichbaren „Habitus des Wählens«
verbunden, der die »nach uns bemessene Miıtte« anstrebe und WAar derart,
Ww1e eın »kluger Mann« halte Insofern se1 Tugend »nach ihrer ubstanz
und ihrem Wesensbegriff Miıtte« 1

Vgl Ebeling, Luther,
Vgl 2, 146
Vgl 6, und 6, 36 und S, 381
Vgl Schmoller, Zur Geschichte, /1
amı soll keinestfalls behauptet werden, dafß 1ın der Antike nıcht VOT und

neben Aristoteles Zeugnisse einer Bewältigung wirtschaftlicher und wirtschaftsethi-
scher Fragen gegeben hätte Solon, Sokrates der Platon haben sich hierzu durchaus
geäußert. Diehle, Art Gerechtigkeit, 1n Reallexikon für Antike und Christentum,
hrsg. Klauser d., Stuttgart 1978 X, 5Sp 296 welst besonders auf die schartfe
Analyse hinsichtlich der rage der Gerechtigkeit die ann Ja uch ökonomische
Aspekte 1mM Rahmen der biblischen Weisheitsliteratur hin. Die insbesonde-

die Rationalität gekoppelte wirtschaftsethische Erörterung, W1e Aristoteles s1e
aufnimmt, findet 1n diesen Quellen ber nicht ıne derartig ausgepragte Berücksichti-
ZuUNg.

Seine ökonomischen Gedanken legt Aristoteles hauptsächlich 1n seiner Politik
L, 8—1I (Aristoteles, Politik, eingeleitet 1g0n, Zürich/Stuttgart 19717 und ın
seiner Nikomachischen Ethik V, (Aristoteles, Nikomachische Ethik hrsg.
Bıen, Hamburg 1972) nieder. Zur Bestimmung des Natürlichen und Gerechten miıt

der praktischen Vernuntt vgl besonders auf die VO:  } Allen, Aristoteles’
Auffassung VO Ursprung moralischer Prinzıplen, 1n F.- ager, Ethik und Politik
des Aristoteles, Darmstadt 1972, 82 hervorgehobene Stelle Nik Ethik VI, 142b
31 (und annn ebenso VI, 11394, 2 SOw1e VIIL, 1152b I]

Vgl Aristoteles, Nik IL, 1079a



Aus dieser Bestiımmung VON Gerechtigkeit in Verbindung mıiıt der Vorstel-
lung der Tugendhaftigkeit des Mittleren folgert CT des weıteren, da{fß lei-
ches gleich und Ungleiches auch ungleich ehandeln se1l Wirtschafts-
ethisch bedeutsam wird el differenziert, ob N die Verteilung VO  .

\/Rechts-)Gütern innerhalb der öffentlichen Gemeinschaftft geht 1er greife
die sogenannte austeilende Gerechtigkeit bzw geometrische oder DIODOL-
tionale Gleichheit oder ob c5 einem privatrechtlichen Ausgleich ZW1-
schen 7We1 Vertragspartnern kommen soll 1er greife dann dagegen die
sogenannte ausgleichende Gerechtigkeit oder arıthmetische Gleichheit?®,
die Luther dann auch 1n seinem Sinne akzeptieren kann, WCI1111 Sagt, dafß
„die arıthmetische Gleichheit für den Markt, für Kauf und Verkauf« gelte,
die geometrische Entsprechung sich ingegen auf ersonen beziehe21.

Immer dem bereits oben herausgestrichenen Vorbehalt, dafß 65 sich
bei diesen Überlegungen nicht die Fragen VO  } eil und Erlösung, s(JI1l-

dern praktizierte Nächstenliebe handelt bzw (konkrete) Ethik«2
wendet sich Luther 1U  a verschiedensten Bereichen gerechter Preisgestal-
tung dieser Stelle waren neben der Bestiımmung »gerechter« Preise
für OT 7z. B SCNAUSO se1ne Gedanken einem gerechten Preıs für die
Arbeitskraftt, also den »gerechten« Lohn, oder für geliehenes Kapital, also
den »gerechten« Z1ns, diskutieren. Um aber nicht VOI der Überfülle dann

bedenkender Probleme kapitulieren mussen, und obwohl rennungen
1er nicht 1imMmer schart SCZOSCI werden können, sollen iın diesem usamı-

menhang allein ein1ıge Überlegungen Luthers AL Ermittlung eines »gerech-
« Warenpreıises erorter werden. I Jer Gesprächspartner Luthers wird
damıit gleichzeitig eingeladen, die berechtigten Vorbehalte der subjekti-
VCI1 Wert- un Preislehre zunächst einmal in den Hintergrund stellen?®.

Vgl Aristoteles, Nik. Ethik, V,
2 Vgl 43, 641, „1ıfit

Vgl Müller, Z Luthers Sozialethik, 1n Hesse/G. Müller, Über Luthers
»Von Kauffshandlung und Wucher:, 62

23 Miıt den Argumenten subjektiver Wertschätzung einer Ware zerstort Brun-
TIG sehr schnell und mıiıt einem gewlssen Recht alle Grundüberlegungen bezüglich
eines »gerechten« Preises (Vgl Brunner, Gerechtigkeit, I9 Solche gumen-
tatıonen reichen ber nıiıcht aus, die grundsätzliche Notwendigkeit VOIl Preiskalkula-
tiıonen und damit uch deren Rechtmäßigkeit VOTI ott und den Menschen bestrei-
ten
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Luther 177 die Handelskalkulation

Fur Luther un! se1INe eıt konnten die heutzutage vieitac 1m Mittelpunkt
des Interesses stehenden weıit vorangetriebenen Vertfahren der Industriekal-
kulation och nicht 1 Denkhorizont auftauchen. hne die Verdienste der
Industriekalkulation iın irgendeiner Weılise schmälern wollen, MUu: den:
och festgehalten werden, da{fß die vieltach beobachtende etonung indu-
strieller enk- un: Vertahrensweisen ungerechtfertigterweise die Vertfah-
Fec1 und Probleme anderer Wirtschaftszweige iın den Hintergrund edrängt
hat Wenn 1U  a das Augenmerk auf Luthers Beıtrag ZU1 Handelskalkulation
und eiıner gerechten Preisgestaltung aufgrund seiliner Schritten Z
„»Kauthandel« gerichtet wird, 1st das a1so keinestalls abwegig, sondern
ennoch auf einen großen Teil heutiger Wirtschaft bezogen

Zunächst mu(ß och darauf eingegangen werden, dafß sich bei Luther
erstaunlicherweise durchaus Bemerkungen finden, 1ın Ermangelung jegli-
cher UrıJjentierung den allgemeinen Marktpreis eiıner Ware akzeptieren
mussen?+ |)amıit ist tfür Luther aber eben eine absolute Ausnahme ezeich:
net. Im Gesamtduktus seliner Überlegungen L: »gerechten« Preıs geht CT

keineswegs weıt w1e Aristoteles, bzw die Aristoteles-Interpretation des
I Jahrhunderts, die Arıistoteltes unterstellt, da{fß (SE: »Normale Konkurrenz-
preise als Ma{fßstab für kommutltative Gerechtigkeit ansah, oder SCHNAUCI
gSCSAZT, da{fß ß bereit Wal, jede solchen Preısen durchgeführte Transaktion
zwischen einzelnen arteıen als (gerecht) akzeptieren«?2>, 1Ne derartige
Position würde Ja, WwW1e bereits eingangs gemerkt, jedes weıtere achdenken
ber Gerechtigkeit überflüssig machen.

Ausgangspunkt 1sSt für Luther vielmehr, da{fß sich die ökonomische Praxis
damals wWwW1e heute vielfach unbefragt das ot gestellt sieht, den
größtmöglichen (‚ewınn Gmax erreichen. Wenn auch die heutige ökono-
mische Theorie e1in solches Ziel vollkommen leidenschaftslos als e1in
thematisch gut beherrschbares Rational akzeptieren kann, bleibt 4AUsSs der
Perspektive der Ethik aum anderes übrig, als eiın solches Ziel, sotern
65 das Denken un: Fühlen eines Wirtschaftssubjektes beherrscht, mıiıt der
traditionell als absucht bzw Ge1z bezeichneten Sunde gleichzusetzen.
Luther THC diese Erkenntnis drastisch aul  n Kaufleute hätten sich
eine allgemeine egel, welche ihr »Hauptspruch und IUn erucher-
kniıffe« se1 Und WAarTr sagten S1e »Ich darf meıne Ware geben, W1e

1:, 296
Vgl Schumpeter, Geschichte der ökonomischen Analyse, hrsg.

Schumpeter, TBd Göttingen 1965, Ü:



ich annn Das halten S1e für C1IN echt.« Jedoch werde damit dem »(JEe17Z der
am emacht und der Hölle JIur und Fenster aufgetan«26.

(‚anz 1mM Sinne biblischer Tradition und ebenso entsprechend manchen
bereits 1mM MittelalterVvVe sozialethischen Auffassungen?’

insbesondere all, da{fß eiıne solche Auffassung den Nächsten vollkommen
4US den ugen verliere. Kaufhandel ohne die Kategorie der Nächstenliebe
sSE1 für ih nichts anderes »als den anderen ihr C4 rauben und stehlen«28.
Offensichtlich ezieht sich Brinkmann auf diese und äahnliche Stellen,
WCI11 \ die Kapitalismuskritik Luthers herausstreicht??.

Luther geht jedoch 1n dieser Kritik insgesamt nıiıcht weıt W1e etwa

Aristoteles, der Handel sehr miıt Habsucht identitiziert und darum LLUT

och für tadelnswert, ordinär®® hält, da{fß GT nicht mehr mıiıt dem hohen
Begriff der Gerechtigkeit zusammenzubringen i1st Luther siecht dagegen
nicht 11UT die ZW al auch VO  w Aristoteles gewürdigte Notwendigkeit, alles
das kauten und verkaufen, »das; nıcht entbehren und gut christ-
iıch brauchen kann«, sondern akzeptiert einen derartigen auch
thisch insbesondere » 1n den Dıngen, die AL täglichen Bedarf un! 1n Ehren
dienen«S1. Es sind Gründe der Nächstenliebe, weshalb Luther wen1g£2 Ver-
staändnis für den Handel VOIl Waren hat, die allein der Prachtentfaltung und

Vgl 5 294 zıtlert nach Luther Deutsch, hrsg. Aland, Stuttgart/
(GOttingen 195 z 265

Vgl Schaub, er Kampf den Zinswucher, ungerechten Preıs und unlau-
Handel 1m Mittelalter. Von arl dem Großen bis aps Alexander 1808 Eiıne

moralhistorische Untersuchung. Freiburg Br S
Vgl S, zıtlert nach Luther Deutsch F 76 yı vgl ebenso die Betonung

des Schutzes un! der Fürsorge für die Armen 1n 6, 31 un:! 6, AI Mıiıt dieser
gegenüber den Gelizigen erhobenen Forderung nach Unterstutzung der Armen und
Hungrigen will allerdings nıcht der Bettelei das Wort reden. 6I 4I 6, 42;

6, 273 ow1ı1e WA 51 383
29 Vgl Brinkmann, Geschichtliche Wandlungen 1n der Idee des gerechten Pre1-

SCS, 1n Montaner Hrsg.), Geschichte der Volkswirtschaftslehre, Köln/Berlin 967,
369 { dıie Kapitalismuskritik Luthers hebt ebenso Fabiunke, Luther als atıona-

lökonom, Berlin 1963, I 154 hervor, und WAaT I1 der »„»der christli-
hen Ethik entgegenstehenden Gesinnung des grenzenlosen egoistischen (s;ewı1ınn-
strebens« S 1 54).: Ferner kann Fabiunke VO:  } seinem marxistischen Ausgangspunkt
her bei Luther als Bürgerlichem immerhin einen »wertvollen historischen Beıtrag ZUT:

theoretischen Analyse des Kapitalismus« entdecken S
Vgl Aristoteles, olitik L, 125 8a und 1258b
Vgl 9 293 zıtlert nach Luther Deutsch T 264 Obwohl Schmoller sich

zuerst ausschliefßlich auf die kritische Beurteilung des Handels bei Luther bezieht,
mMu: sich spater iın dem ben ausgeführten Sinne korrigieren. Vgl Schmoller,
Zur Geschichte, 627%

93



»keinem utzen« dienten und 1U Land und Leuten das eld aussaugten.
Wenn SE auch staatliıche Reglementierungen ]1er SCIN Platze sähe,
rechnet € jedoch damit, da{fß allein eın vollkommenes Ausbluten des Landes
DAHT Vernunft führen könne?2.

Fuür eın olches Warten auf bessere Einsicht entschließt sich 11UT für den
Bereich der Luxusartikel. SoOonNnsten wendet sich leidenschaftlich
eın hemmungsloses Ausnutzen des 1n Not geratenen Nächsten dadurch,
da{fß eiıne benötigte Ware w1e auch eın benötigter 1enst W1  uUurlıc. 1mMm Preıs
geste1igert werden. DIie Not des FEiınen dürte nıicht ZU (sewınn des Anderen
werden. Auf diese Weıise kommt ß dazu, jene beiden Aspekte eines »gerech-
«« oder W1e€e 11a heutzutage lieber Sagt »richtigen« Preıises aufzuneh-
CN, namlich dem Blickwinkel des Gemeinwohls einerse1lits eine
optimale Güterzuteilung und andererseits eine optimale Einkommenszu-
eilung bedenken?®?3. Das*ihn dazu, ach Recht und Billigkeit Richt-
linien geben?*. Also, weder den Nächsten übervorteilen och eiıne
Ware überteuern, beschäftigt sich 1n Reterenz L ein
Arbeiter ist sSE1INES Lohnes wert praktisch miıt den Grundelementen jener
heute als Handels-Kalkulation bezeichneten Disziplin.

Luther argumentiert 1er aber zume1lst nıicht systematisch. Um se1ıne
Argumentatıon dem heutigen ökonomischen Kontext besser zuordnen
können, sollen se1ne Ausführungen 1n der Reihenfolge und ogi des eut-
zutage üblichen Kalkulationsschemas erorter‘ werden. DIieses Schema glie-
dert sich bekanntlich 1ın groben ugen folgendermaßen:

Kalkulationsschema

Bezugskalkulation
Lıstenprels, M1iNuUs Wiederverkäufer-Rabatt ergibt den
Rechnungspreis (netto), MINUS Skonto ergibt den
Einkaufspreis, plus Bezugskosten ergibt den
Bezugspreis VOTI Steuern, MINuUs Vorsteuerabzug ergibt den
Bezugspre1s

IL Verkautfskalkulation
Bezugsprels, plus Geschätftskosten ergibt die
Selbstkosten, plus Gewıinn ergibt den

Vgl Y y 294 egen den Import VO  - uxusguütern vgl außerdem 6, 466
Vgl Munzinger, Mißbräuchliche Preise, Preisbildungssysteme und Preıs-

strukturen nach G Köln/Berlin/Bonn/München LO F7 58
V: 15, 295



Vorläufigen Verkaufspreis, plus Verkaufszuschläge ergibt den
Endgültigen Verkautfspreis VOT Steuern, plus Mehrwertsteuer ergibt den
Endgültigen Verkaufspreis®°.

Konkret beginnt nunmehr argumentieren: »Nun 1Sts aber billig und
recht, da{fiß eın Kaufmann selner Waren soviel gewinne, da{ß sSEeE1INeEe Kosten
bezahlt, se1ine Mühe, eıt und Getahr belohnt werde. «36 amı 1st
nächst einmal die gesamte Bezugskalkulation ethisch legitimiert. Was Lu-
ther als »Mühe, Arbeit und Getahr« bezeichnet, fließt dagegen 1n die (ze:-
schättskosten e1in

Hinsichtlich der Geftahr und namentlich bezüglich des Getahrenüber-
VO Verkäufer ZU Käuter annn Luther sich nicht einer derartig

scharten TIrennung der Verantwortlichen vorstellen?7, W1e s1e damals üblich
Warl und auch heute gangıg ist Nächstenliebe Laßt für ih: offenbar eın
derartiges schartes Zerreißen VO  a Geschäfts-]Beziehungen zwischen Men-
schen nicht Darüber hinaus denkt sich Luther durch sinnvolle Einbezie-
hung auch der Kategorı1e der »Getahr« als Bestandteil eiINeSs »gerechten«
Preises 1n beachtlicher Weise 1n den Prozeß und die Risiken kaufmänni-
schen Handelns hinein. ETr rechnet offenbar damit, derartige Risiken mi1t

kalkulatorischer Wagniszuschläge berücksichtigen können, Ww1e c5

gegenwartıg auch durchaus üblich ist Fuüur das marxistische Luther-Bild
offenbart sich namentlich Urc. die Würdigung des Risikos als Preisbil
dungsfaktor vollends der »vulgäre Charakter«38 der Überlegungen Luthers
ZUE »gerechten« Preıs, e1In OrWwurf, der allerdings ohne eine andhabbare
Alternative Z Bewältigung des Risiko-Problems nicht akzeptiert werden
kannE  Luther i1st sich CWU. da{fß bei einer Berücksichtigung VO:  w Wagnıi1szu-
schlägen Beliebigkeiten erwarten sind. Darum ware c5 ihm wiederum
liebsten, WenNnn öffentlich emgesetzte GCutachter den m{fang dieser Kosten
festsetzen könnten. Derartıige egelungen, die heutzutag teilweise UuUrc
die LSB bzw angestrebt werden, se1en jedoch nicht erhoffen.

In lehnung Fritsch/G. Kugler, Kaufmännische Betriebslehre, Wuppertal
IO TE  12 44£

Vgl Y 296 zıtlert nach Luther Deutsch Y 267 Vgl uch WATR 3, 3020
Vgl 6,
Vgl Fabiunke, artın Luther als ÖOkonom,
LSB Leıtsatze für die Preisermittlung aufgrund Von Selbstkosten,

Nr. 244 18 195 3, 2; LSO Leıtsatze für die Preisermittlung aufgrund der
Selbstkosten bei Leıstungen für öffentliche Auftraggeber I35
1962 Vgl ber uch die Beschlüsse des Bundeskartellamtes, se1n Eingreifen
bei den Mineralölpreiserhöhungen 1974 der selinen » Valium-Librium-Beschluft«
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Indem Hesse diese vielleicht resignatıve Einschränkung nicht C1 -

wähnt, erweckt 61 den Eindruck, als se1 Luther vollkommen ein Vertfechter
behördlicher Preistaxen Und diese Luther unrecht unterstellte
assung richten sich sodann fast esseES gesamte uge Einwendungen“®,
Was 1U  a Luther selbst anbelangt, ann 1n diesem usammenhang se1ın
überraschender erwels, sich be1 der Risiko-Kalkulation Marktpreis*!

orıentleren, keine se1N, weil der Ja gerade ber die Selbstkosten
aum dUSZUSasSCH CIMA9aS.

Um ber eine gerechte Kalkulation des Selbstkostenpreises hinauszu-
kommen, mu{l auf die Bemessung des (Gewıiınnes eingegangen werden. Lu-
ther wendet sich 1er (Gewinnspannen VO  - 5so% bzw. 331!3% 42_ Auf
den ersten Blick wird aber nicht deutlich, ob T: hiermit die heutzutage als
Kapitalrentabilität oder die als Umsatzrentabilität bezeichnete Größe
meınt Ware die Kapitalrentabilität angesprochen, würde damit auch
heutzutage ber das normale Ma{ hinausgehende Verhältnisse kritisieren.
Wollte m} seINEN Einwand allerdings auf die Umsatzrentabilität beziehen,

muü{fßte sSCe1INE Auffassung jedoch 1m Hinblick auf den ın der Neuzeıt mıit
des Return-on-Investment-Vertahrens*® eingefangenen Zusammen-

hanges VO  5 (e£ewiınnspanne und Umschlagshäufigkeit relativiert werden.
Denn Branchen mi1t geringerer Kapitalumschlagshäufigkeit Z dieInvesti-
tionsgüterindustrie] mulÄß, ihnen eiıne gleiche »gerechte« Kapitalrentabi-
lıtaät zuzugestehen, eiıne höhere Umsatzrentabilität gestattet werden.

Um einen ungefähren Anhalt ZUI Bestimmung eiINESs »gerechten« (‚ew1n-
1CSs als Bestandteil des »gerechten« Preises erhalten, tführt Luther den 1mM
TUnN! recht modernen Gedanken eines kalkulatorischen Unternehmer-
lohnes ein Er rat namlich: » |)arum mußt du dir vornehmen, nichts als
deine ausreichende ahrung iın solchem Handel suchen, danach Kosten,
Mühe, Arbeit und Gefahr rechnen und überschlagen, und Isdann die Ware
selbst festsetzen iım Preis| ste1gern oder erniedrigen, auf da{fß du olcher
Arbeit und Mühe Lohn davon habest.«44 Hinsichtlich des ermM1ıiNus Uus

der den »Vitamin i12-Beschlufß«. Zur Problematik vgl Munzınger, TAauU.
iıhe Preise, ff

Vgl Hesse, Über Luthers ‚Von Kauffshandlung un! Wucher:, 1n Hesse/G
Müller, O: 5

41 ö 296
Ebd Vgl dagegen den Hinwgis darauf, da{fß s% (‚gwınn akzeptabel selen 1n

WATLIR 2, 58
473 Das bekannteste 1sSt das bereits 1919 entwickelte »IIu Pont 5System of Financial

Control«. Staehle, Kennzahlen und Kennzahlensysteme als Miıttel der OUOrga-
nısatıon un:! Führung der Unternehmen, Wiesbaden 1969, 69

Vgl , 296 zıtilert nach Luther Deutsch f 26  00

96



reichende Nahrung« denkt Luther 1L1UI1 nicht, W1e€e Fabiunke AUusSs marxıst1ı-
scher Perspektive 1mM mer wieder unterstellt*>, »feudale« Vorstellungen
VOI einem »standesgemäfßen« Leben4e Dann ware Ja iın der JTat die öhe des
»gerechten« Preises einNne recht willkürliche Funktion dessen, W as Inan Je als
»standesgemäls« ansehen wollte47 Luther hingegen konkretisiert se1ine (ze-
danken ber einen »Zziemlichen« (GGewı1ınn dem Lohn eines Tagelöhners*8
bzw nımmMt einen solchen Lohn, w1e Schmoller richtig interpretiert, als
Ausgangspunkt der eigenen Schätzung*?. Daneben ann Luther 1 Sinne
christlicher Nächstenliebe ausdrücklich hervorheben, dafß einem Famı-
lienvater mıiıt Kiınd mehr zugestanden werden MU: als eiINemM Ledigen>°.
Darüber hinaus 111 Gr aber auch demjenigen, der größere Mühe und 1e]
Zeitaufwand hat treiben mussen, mehr Lohn bzw 1n diesem Fall (:ewınn
zurechnen®1.

Luther übersieht durchaus nicht, welche Bemessungsprobleme sich 1e7
einschleichen könnten und WwW1e leicht dann ennoch VOT @)8: und
seinem Nächsten schuldig werden könne. Er ordert 1er allerdings auf, sich
VOT Skrupulanz hüten, Ja 6 gibt einen akzeptierbaren Fehler VOI11

1—3% des Umsatzes an>? Solche Abweichungen ollten das (‚ew1ssen
nicht beschweren, sondern 1111l sollte S1€e als »e1nNe andere, unvermeidliche
un: (die unls allen anhängen], mıiıt dem Vaterunser VOT (Gott bringen und
ihm anbetehlen Denn solchem Fehler rängt dich die Not und Art des
Werkes, nicht der Mutwiülle und (Je1Zz.«>S

ach dieser Ermittlung eines »gerechten« vorläufigen Verkaufspreises 1St
och auf die Verkaufszuschläge einzugehen, ehe der endgültige Verkaufs-
pre1s VOI Steuern bestimmt 1sSt [)a der Siınn solcher Verkaufszuschläge darin
besteht, zuzugestehende Rabatte, Skonti, onı und Absatzfinanzierungsko-
Sten aufzufangen, ist insbesondere der letzte Punkt VO  a der Kritik Luthers

Vgl Fabiunke, Martın Luther als Ökonom, 109
Das ware 1m Sinne Fabiunkes, aa 109 f wohl uch der Tenor VO  - Thomas

quin, umm. eo 11—11qg 7739 LESD
Vgl Fabiunke LO
Vgl EN+ 297
Vgl Schmoller, Zur Geschichte, 495
Vgl ILL, 274
Vgl D 297
amıt kommt CI, obwohl aANSONSten grundsätzlich jedes Verzinsen 1st

vgl L, 38), 1n die Nähe des VO  } ihm 1ın Notfällen und twa für Wıtwen und
Waisen vgl ”I} 37 1} höchstens erlaubten Satzes VO:  e} 6°% Zinsen DIO Vgl

6, und 6, 58 Höhere Zinsen bzw Renditen (z:B 30% der 40% | prangert
nachdrücklich Vgl 3641

Vgl 5y 297 zıtlert nach Luther Deutsch E 68



Sal nicht getroffen, der beklagt, daß sich etliche e11 Gewissen daraus
machten, ihre Waren auf Kredit und eıt teurer verkaufen als für bares
Geld>4

Vielmehr müßte für den Fall, dafß die Kosten der Absatzfinanzierung nicht
auf den bisherigen »gerechten« vorläufigen Verkaufspreis aufgeschlagen
werden könnten, eine Verminderung des »gerechten« (sew1ınnes iın Kauf
z  IN werden, wodurch e1nNn derartiger Barpreı1s für Zielverkäufe nicht
mehr als »gerecht« bezeichnet werden dürtte>> Ottenbar hatte aber Luther
iın diesem Fall nicht eine derartige »gerechte« Kalkulation VOT ugen, SONMN-
dern ber reine Refinanzierungskosten hinausgehende Aufschläge auf den
Barpreı1s aus »Jauter freiem Mutwillen des GE1IZES«, wodurch der Verkäufter

der lIat sSseINEM Nächsten sündigen und ihm chaden würde.
Was L1LU.  z den Aufschlag eiıner Steuer auft den bestimmten Verkaufspreis

anbelangt, kennt Luther Mehrwertsteuersystem och nicht Er
bestreitet aber keinestalls der »Obrigkeit« das Recht, Steuern verord-
nen>® Was CT gegebenentalls kritisiert, ist Umfang und öhe der Steuer>/.
Las etr1iit also 1n diesem Falle allein die Oöhe des Mehrwertsteuersatzes,
ber den und selne ethische Berechtigung verhandeln eine eigene Studie
ertorderlich machen würde.

Luther beschäftigt sich 1n seinen Schriften ökonomischen Fragen ber
die reine Kalkulation hinausgehend mıiıt einer Fülle welterer wirtschaftli-
cher Details. Wenn Schmoller sich auch unentschieden äulßert, inwılıewelt
Luther bereits Verständnis für die heutzutage ber den Umfang einer 1S1-
koprämie hinausgehende adäquate Verzinsung produktiven apitals
Zeie- sind doch bei ihm Z Thema Spekulation, Preispolitik, Mono-
pole, Geldpolitik AF TE scharfsichtige und kritische Bemerkungen 1m
amen christlicher Nächstenliebe finden.

ber SCHNAUSO w1e€e SEINE bis hierher eiIn wen1g bedachten, 1m Grunde
unvollkommen gebliebenen Bemerkungen ZUT Frage der Kalkulation e1iINESs
»gerechten« Preises bedeutet se1ne Beschäftigung mi1it derartigen ökonomi-
schen Themen für den Christen der Gegenwart keinestalls die Präaäsentation
VONn Patentlösungen ZUT sklavischen Imıitatıon. Vielmehr geht c5 auch_hier

Vgl 1L5, 305
Dıiese Argumentationskette 1st auf jedenfall stringenter als der Versuch Schmaol-

lers, bei Luther ıne Tolerierung VO:  - Verzugszinsen aufgrund eines VO  b ihm gedulde
ten Nießbrauchs anläfßfßlich einer Darlehensgewährung entdecken. Vgl
Schmoller, Zur Geschichte, 567)

Vgl 1, 6  ON Persönlich un! praktisch vgl WAB L Nr 3727 Vgl
einen interessanten Überblick bei Pausch, Luther und die Steuern, öln 198

Vgl z B WAB L i121tNr. 5
Vgl Schmoller, Zur Geschichte, S6I 5631 und 585
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Evangeliumspredigt, Mahnung und Auftrag Nämlich sich auch 1m
ökonomischen Bereich ber die Gerechtigkeit ottes klar werden, S1e
aber 1n ihrer Kraft ZUI Erlösung VoNn allem Irdischen VO:  a er irdischen
Gerechtigkeit unterscheiden und dann aber doch 1m amen der äch-
stenliebe mindestens ach irdischer Gerechtigkeit streben.

Militärdekan Dr ITGT pol Andreas Pawlas, Manteuffelstr 2  J
”5.000Ö Hamburg

Corrigenda
Be1 der Drucklegung VO  - 1/1989 1st durch eın bedauerliches Versehen der
est der Fuflnote G des eıtrags HERMS iın den ext auf ben geraten. DIie
Fußnote gehört richtig Textseıte 4 7, umlautend auf 48

der Vorbemerkung Luthers Predigt vierten Sonntag nach (Istern 523 (Heft
1/1989, 1 ist eın bedauerlicher Irtrttum unterlaufen, WC.) dort heißt, die fünf
Bände »{ ) artın Luthers Evangelienauslegung« brachten »Zu den einzelnen Periko-
PCIL höchstens ıne Predigt ungekürzt«. Denn eiıner SAallZCIH Reihe VO:  } Perikopen
werden mehrere Predigten ungekürzt wiedergegeben. Außerdem enthalten VOT allem
die VO:  w} Erwın Mülhaupt bearbeiteten Bände e un! (gegenwärtig 1n und

uflage neben dem Material aus Luthers Predigten noch ıne Fülle exegetischer
ÄAußerungen den Evangelientexten 4UuSs Luthers Vorlesungen, Schriften, Briefen
und Tischreden.

Protf. Dr Reinhard Schwarz, Salzstr. 4 / 5034 Germering


